
151 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV.GP 

Bericht 
des Ausschusses für' soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (92 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozial
versicherungsgesetz geändert wird' (34. No
velle zum Allgemeinen Sozialversicherungs-

gesetz) 

Die gegenständliche Regierungsvorlage sieht 
finanzielle Maßnahmen zur Entlastung des Bun
deshaushaltes vor. ' 

W,eiters soll für die M~tglieder der freiwilligen 
Feuerw.ehren bei einem "Feuerwehrunfall" ein 
bef6edigender Unfallv'ersicherungsschutz ,dadurch 
erreicht werden, daß in Form einer durch Ver~ 
ordnung auszusprechenden Zusatzversicherung 
eine Bemessungsgrundlage in einer 'bestimmten 
vom Einkommen der Betroffenen unabhängigen 
Höhe (,im Jahre 1979 rund 100 000 S) geschaffen 
wird. Diese Regelung soll auch für die freiwilligen 
Wasserwehren, das Osterreichisme Rote Kreuz, 
die freiwilligen Rettungsgesdlschaften, die Ret
tungsflugwacht, den Österreichischen Bergret
tungsdienst, die Osterreichische W ass er-Rettung, 
die Lawinenwarnkommissionen und die Strahlen
spür- und -meßtrupps im RahII).en der Ausbil
dlUinJg, der iÜlbU:llJgeI1l 'UIIl!dder ,im Ems,atzk,a:lil 'o'b
Hegenden Pflichten sowie hei Tätigkeiten von 
freiwilligen Helfern dieser Organisationen und 
der Pflichtfeuerwehr,en im Ein'satzfall gelten. 

Ferner sollen für Schw.erkriegsbeschädigte Zei
ten einer durch die Beschädigung verursachten 
Anstaltspflege, die unmittelbar an die Kriegs
dienstleistung (Kriegsgefang,enschaft) bzw. Heim
kehr aus ihr anschließen, als Ersatzzeiten in der 
Pensionsversicherung gelten. Eine analoge Rege
lung wird in' der Regierungsvorlage auch für 
den Bereich der Opferfürsorge vorgeschlagen. 

Schließlich sollen Kriegsbeschädigten, denen im 
Rahmen der Kriegsopferversorgung unentgelt
Liche berufliche Ausbildung vor dem 1. Jänner 
1973 gewährt wurde, diese Zeiten ebenfalls als 
Ersatzzeiten angerechnet werden. Dadurch soll 
eine unterschiedliche versicherungsrechtliche Be-

handlung derartiger Ausbildungsz.eiten beseitigt 
werden, weil Zeiten dieser Art, sofern sie nach 
dem 31. Dezember 1972 liegen, bereitS als Bei
tragszeiten ,in der Pensionsversicherung gelten. 
Zur Abgeltung der Aufwendungen, die den Pen
sionsversicherungsträgern aus der Anrechnung 
der vorhin erwähnnen Ersatzzeiten entstehen, 
si,eht die Regierungsvorlage vor, daß aus Mitteln 
der Kriegsopferversorgung bzw. der Opferfür
sorge ein .Betrag, dessen Höhe in einem beson
deren Bundesgesetz festzusetzen ist, an den Aus
gleichfonds derPensionsversicherungsträger über: 
wiesen wird. 

Das Oberlandesgericht Wien hat .in einem 
Urteil ,entschieden, daß die Einnahme des Mittag
essens nicht unter Unfallversicherungsschutz 
steht. Die Regierungsvorlage sieht nun vor, daß 
ein Versicherter insbesondere auch bei der Ein
nahme des Mittagessens 'hzw. bei anderen Tätig
keinen, die der Befr~edigung lebenswichtiger Be
dürfnisse dienen, sofern sie außerhalbder W oh
nung erfolgen, unter dem Schutz der Unfallver
sicherung stehen. Durch entsprechend~. über
gangsbestimmungen soll die rückwirkende An
wendbarkeit der Neuregelung unterhestimmten 
Voraussetzungen erreicht w,erden. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
g,egenständliche Regierungsvorlage in seiner Sit
zung am 9. November 1979 in Verhandlung ge
nommen. 

Inder Debatte, an der sich außer dem Bericht
erstatter die Abgeordneten Dr. Sc h w i m me r, 
Dr. K 0 hirn a i er, Anton Sc h lag e 1', 

Kammerhofer, Babanitz, Dr; Johann 
Hai der, K 0 kai 1, Dr. S t e ger und Aus
schußobmann Maria Met z k e I' sowie der 
Bundesminister für soziale Verwaltung Doktor 
W eiß e nb erg beteiligten, wurden' vom Abge~ 
ordneten Hell w a g n e r Abänderungsanträge 
betreffend die §§ 74 a, 76 a Abs. 1, 242 Abs. 2, 
244 a, 343 Abs. 1, 444 Abs. 4, 455 Abs. 2 und 3 
ASVG sowie zu Art. VI, Art. VII und Art. VIII 
d,er Regierungsvorlage gestellt. 
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2 151 der Beilagen 

Weiters wurde von den Abgeordneten H e 11-
w a g ne r, I)r. Sc h w imin e r und Doktor 
S t e ger ein gemeinsamer Abänderungsantrag 
betreffend § 31 Abs. 8 ASVG gestellt. 

Ferner wurden vom Abgeordneten Doktor 
S c h w i m m e r Abänderungsanträge betreffend 
die §§ 68 Abs. 1, 227 Z. 4, 293 Abs. 1, 447 c 
Abs. 1, 447 e Abs. 1 und 455 Abs. 2 ASVG 
g~stellt. 

Abgeordneter Dr. Johann Hai der stellte 
einen Abänderungsantrag betreffend die §§ 28 
Z. 2, 37 b, 77 a Abs.3 ASVG. 

Außerdem stellte Abgeordneter Burger 
einen Antrag g.emäß § 27 GOG betreffend ein 
Bundesgesetz über die authentische Auslegung des 
§ 175 ASVG. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs
vorlage unter Berücksichtigung der oberwähnten 
Abänderungsanträge des Abgeordneten He 11-
w a g ne r, des gemeinsamen Abänderungsan
trages der Abgeordneten Hell w a g n e r, 
Dr. Schwimmer und Dr. Steger sowie 
des Abänderungsantrages des Abgeordneten Dok
tor Sc hw i m m er zu § 68 Abs. 1 ASVG 
teils einstimmig, teils mit Stimmenmehrheit an
genommen. 

Die übrigen Abänderungsanträge des Abge
ordneten Dr. Sc h w,j m me r sOWlie der Ab
änderungsantrag des Abgeordneten Dr. Johann 
Hai der wurden abgdehnt. 

Durch die Annahme der im Art. 111 Z. 1 der 
Regierungsvorlage enthaltenen Änderung des 

. § 175 ASVG ,erübrigte sich eine Abstimmung 
über den oberwähnten Antrag des Abgeordneten 
B ur ger gemäß § 27 GOG. . 

Zu den Abänderungen und Ergänzungen 
gegenüber' der Regierungsvorlage wird folgendes 
bemerkt: 

Zu § 244 a ASVG: 

Im Hinlblick auf die im Zusammenhang .mit 
der Mehrfachversicherung bei gleichzeitiger Aus
übung mehrerer Erwerbstätigkeiten für den B,e
reich des ASVG, GSVG und BSVG vorgeschlage
nen Regelungen erweist es sich für die leichtere 
Handhabung der Regelung als zweckmäßig, auch 
im ASVG Bestimmungen vorzusehen, die die 
Zusammenrechnung von Beitragsgrundlagen für 
VersiCherungszeiten regeln, die in verschi,edenen 
Penstionsversicherungen erworben wor·den sind. 

Zahl und örtliche Verteilung der Vertragsärzte 
abgeschlossen worden. Das Kernstück dieser Ver
einbarung ist die kontinuierliche, jährliche Weiter
entwickluhg der Zahl der VertragsarztsteIlen um 
durchschnittlich 2,2010 m[t dem Ziel, ein regional 
ausgewogenes Anbot an Vertragsärzten für die 
Versicherten zu erreichen. 

Um unabweisliche Bedürfnisse auf Grund 
besonderer regionaler Gegebenheiten, die im er
wähnten Gesamtkonzept nicht ihre Deckung 
finden, befriedigen zu können, soll die Möglich
keit eröffnet werden, zusätzliche Einzelverträge 
mit Zustimmung des Hauptverbandes und der 
zuständigen Ärztekammer bzw. im Nichteini
gungsfall mit Zustimmung des Hauptverbandes 
und der Österreichischen Ärztekammer abzu
schließen. 

Zu § 455 Abs. 2 und 3 ASVG: 

Mit der vorgeschlagenen Lösung soll ein Mittel
weg gefunden wer·den, der einerseits den Be
denken des Verfassungs dienstes des Bundes'
kanzleramtes gegen die im zur Versendung ge
langten Entwurf einer 34. Novelle zum ASVG 
vorgesehene Fassung des § 455 Abs. 2 ASVG 
Rechnung trägt, der aber andererseits keinen 
dauernden Bingriff in die Selbstverwaltung der 
Sozialversicherung, wie sie etwa die Devolution 
der Zuständigkeit zur Änderung der Satzung 
an die Auf~sichtsbehörde dargestellt hätte, be
wirkt. 

Die Zuständigkeit des Präsidialausschusses des 
Hauptverbandes, und nicht etwa dessen Haupt-. 
v.ersammlung, ist dadurch gerechtfertigt, daß ·es 
sich lediglich um eine Exekutivmaßnahme han
delt, mit welcher dem bereits erklärten Willen 
der Hauptversammlung des Hauptverbandes (Be
schluß auf Verbindlichkeitserklärung von Be
stimmungen der Mustersatzung) zum Durchbruch 
verholfen wird. 

. Zu Art. VII Abs. 2: 

Änderungen des Einheitswertes, die auf dem 
Bewertungsänderungsgesetz 1979 beruhen, wer
den in der Praxis von sonstigen Einheitswert
änderungen anläßlich der Hauptfeststellung 1979 
nicht unterschieden werden können. Es sollen 
daher alle Binheits'wertänderungenanläßlich der 
Hauptfeststellung 1979 für die Zeit vor dem 
1. Jänner 1981 außer Betracht bleiben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für soziale Verwaltung somit den A n-

Zu § 343 Abs. 1 ASVG: t rag, der Nationalrat wolle dem an g e-
. " s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver-

ZWIschen Hauptverband der österreichischen f "ß' Z t' t '1 
S . l'ch ;., d ö 'ch' ch assungsma 1ge us lmmung er el en. 

OZla vers 1 eru.ngstr.ager uno sterr~.l IIS C:fl . 
Ärztekammer. 1st eme Vereinbarung uber die WIen, 1979 11 09 

Hellwagner 

Benichterstatter 

Maria Metzker 

Obmann 

'j. 
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). 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs
gesetz geändert wird (34. Novelle zum All

gemeinen Sozialversicherungsgesetz) 
\ 

Der Nat~onalrat hat iheschl'Ossen: 

Artikel I 

Das AUgememe Sozialvers,icherungsgesetz, 

4. Dem § 17 A:bs. 2 tS't folgender Satz anzu
fügen: 

"Werden die VOraJussetzungen für die Weiter
versicherung ffin mehreren Pensionsv,ersicherungen 
nach diesem oder einem ander.en Bundesgesetz 
erfiii1h,~st ,die W ei terV1ersicherung nur in einer 
Pensionsversicherungzul~ssig, woibei es dem Ver
simerten freisteht, für welche ,der ~n Betracht 
kommenden Pensions versicherung er sich ent
scheidet. " 

5. Im § 19 a Albs. 6 ist der Ausdruck "Mutter
schutzgesetz, BGBl. Nr. 76/1957," durch den 
Ausdruck "Mutcerschutzgesetz' 1979, BGBI. 
Nr. 221 ,. zu ,ersetzen. 

6. a) § 20 Albs; 2 hat 'zu entfallen. 

b) Dem § 20 Abs. 3 ist foLgender Satz anzu
fügen: 
"Werden die Voraussetzungen für die Höher
versicherung in mehreren Perusionsversich.erungen 
nach diesem oder einem ander,en Bunldesgesem er
Jüllt, ist die Hoherversicherung während eines 
Kalenderja;hres 'nur in ,einer Pensionsversicherung 
zulässig, wobeie,s dem Versicherten fl'eisteht, für 
welche der im. Betracht roommenden Pen,sions
versicherungen er sich eIlitschei,det." 

7. Im Albschnitt II des Ersten Teiles (nach § 22) 

1. Im § 2 Albs. 2 Z. 9 ist ,der Ausdruck "Mut- ist ein Fünfter Unteralbschnitt mit folgendem 

ch 
Wortlaut einzufügen: 

BGBI. Nr. 189/1955, ,in der Fassung der Bundes
gesetze BGBl. Nr. 266/1956, BGBI. Nr. 171/1957, 
BGBl. Nr. 294/1957, BGBl. Nr. 157/1958, BGBl. 
Nr. 293/1958, BGBl. Nr. 65/1959, BGBI. Nr. 290/ 
1959, BOBl. Nr. 87/1960, BGBl. Nr. 168/1960, 
BGBII. Nr. 294/1960, BGBl. Nr. 13/1962, BGB!. 
Nr. 85/1963, BGBl. Nr. 184/1963, BGBI. Nr. 253/ 
1963, BGBL Nr. 320/1963, BGBL Nr. 301/1964, 
BGBL Nr. 81/1965, BGBIL Nr. 96/1965, BGBL 
Nr. 220/1965, BGB!. Nr. 309/1965, BGB!. Nr. 168/ 
1966, BGBl. Nr. 67/1967, BGBl. Nr. 201/1967, 
BGBL Nr. 6/1968, BGBL Nr. 282/1968, BGBL 
Nr. 17/1969, BGBl. Nr. 446/1969, BGBl. Nr. 385/ 
1970, BGBL Nr. 373/1971, BGBl. Nr. 473/1971, 
BGBl. Nr. 162/1972, BGBl. Nr. 31/1973, BGBL 
Nr. 23/1974, BGBll. Nr. 775/1974, BGBL Nr. 704/ 
1976, BGBl. Nr. 648/1977, BGBl. Nr. 280/1978, 
BGBI. Nr. 342/1978, BGBl. Nr. 458/1978 und 
BGBJ. Nr. 684/1978 wird in seinem Ersten Teil 
geändert wie folgt: 

ters utzgesetz" ,durch den Ausdruck "Mutter-
schutz.gesetz 1979" zu ersetzen. 

2. § 7 Z. 1 lh. f 11:31t zu entE,aUen. 

3. § 8 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) Schüler an beruf'sbi1denden SchuLen sind 
nur dann gemäß Albs. 1 Z. 3 Irt. h pflichtver
sichert, wenn s~e nicht bereits auf Grund eines 
Lehr- oder AusbildungsverhäLtnisses (§ 4 Abs. 1 
Z. 2 oder 4) bzw. gemäß Abs. 1 Z. 3 lit. c oder 
gemäß § 4 Abs. 1 'z. 8 dieses Bundesgesetzes bzw. 
gemäß § 3 Albs. 1 Z. 2 des Bauern-Soz'ialv,er
sicherungsgesetzes pfLichtversichert sind." 

,,5. UNTERA!HSCHNITT 

Zusatzversicherung in der Unfallversicherung 

§ 22 a. (1) Der Bundesminister für soziale Ver
w.altung kann ,dJurch Verordnung foLgende Per
sonengruppen in die Zusatzversicherung in der 
UnfaNversicherung ,einbeziehen, sofenn die w,irt
sch:lif,tLichen Bedürfnisse der Angehörigen dieser 
Personell!gruppen die Einführung eines zusätzJi
chen Versicherungs:schutz,es rechtferliigen: 

1. die Mitglieder der im § 176 A:bs. 1 Z. 7 ge
nannten Freiwilligen F,euerwehren (Feuer
wehrverbände ), 

151 der Beilagen XV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 13

www.parlament.gv.at



4 151 der Beilagen 

2. ,die Mitglieder der LandesveI1bände des ,im für soziale Verwaltung nach Maßgraibe der jewei
§ 176 Abs. 1 Z. 7 ,genannten österreichischen ligen sachiliichen und org:lJnisa'torischen Erforder
Roten Kreuzes, nisse mitzuwirken. Lhm obJie~ ferner die Füh-

3. die M1t~1ieder ,~olnstiger <im § 176 Abos. 1 Z. 7 rung dieser Dokumentation dahingehend, daß 
genan:nten Körperschalften (Vereinigungen). das gespeicherte MaterialI für die genannten Stel

(2) Das Vertfaihr,en zur Er1assung einer Ver- len zU'griff~bereit g,e!haJ.!ten wird. Der Zugriff ist 
ordnung nach Albs. ,1 wird ~nden Fällen des auch den mit Leismngssachen hefaßten Gerichten 
Abs. 1 lit. a 'auf Antra'g eines Landes einge- (§ 354) zu ermöglichen. Das gespeicherte Material 

ist nach Maßgabe der technischen und organisaleitet. Die E'inIbeziehung ,in die EUJSatzversiche-
TUng erstreckt sich sodann auf sämtliche Mitglie- torischen Mög1ichkeiten gegen KostJenersatz den 
.1 .1, F' 11'1' F L (F h gesetz1ichen heruflichen v,ertretungen zugänglich uer 'UJer relW' Igen ,euerweIlren euerwe r-
ver.bände) des Ibetreff.enden Landes; ~n den Fälllen zu machen; es kann nach Maßgabe di,eser Mög-
des Abos. 1 ~it. Ib wird das Verfahren auf A'ntrag lichkeiten gegen Kosuenersatz auch anderen Stel-

len zugänglich gemacht werden; der Kostendes österreichiJschen RQlten Kreuzes, in den Fähleri ersatz kann, Wlenn dies der Verwaltungsverein-
des Ahs. 1 iit. c a,uf Antl1a,g ,der ,in Betracht kom- fachung dient, ün einer nach dem durchschnitt
menden Körperschaft (V,ereinJLgung) eingeleitet. lichen Ausmaß der Inanspruchnahme heme!>senen 

(3) Die Zusatzversicherung beginnt mit der Pauschalabgeltung festgesetzt wer,den. Der durch, 
Mitgliedschaft zu der jeweils in Betracht kom- den Aufbau und den 'Betr~eb der Dokumentation 
menden Körperschaft (Ver,einigung), frühestens entstehende Aufwand ist,sowe.it er nicht durch 
mit dem Wirksamkeitsbeginn der betl'1effenden die KOstenersätze der abfrag,enden Stellen gedeckt 
EinJbe:cidhungsverordnung. Die ZUJs,atzversiche- Wlird, je zur Hälfte vom Hauptv,erband und vom 
rung endet mit dem Ende ,der MitgLiedschaft zu Bundesministerium für soziale Verwaltung zu 
der jeweiils :m Betracht kommenden Körperschaft tr:lig,en." 
(V eremi~g}." 

8. § 28 Z. 2 J.~t. f hat zu .1auten: 

"f) die Personen, die eine der ~m § 176 Abs. 1 
Z. 2, 4, 5 und 7 genannten Tätigkeiten aus
üben, sof,ern die Sozi'al'versiche!\ungsanstalt 
der Ba,uern für sie gemäß J,it. a <bis c zur 
Durchführung ,der Unfallversicherung sach
Mch zustänclig ist, bei den im § 176 Abs. 1 
Z. 7 genannten Tätigkeiten j1edoch nur, 
wenn es sich nicht um Tä'!igkeiten als Mit
glied einer der dort g,ena11Jl1ten Körper
schaf,ten (Vereinigungen) handelt und diese 
Personen in der Zu~atzv,ersicherung gemäß 
§ 22 a v,ersicher.t sind," 

10. § 37 !hat zu lauten: 

, "Meldung nur unfall versicherter Personen 

§ 37. Für die Meldungen ,de~ nu.r in der UnfaU
versicherung pflichtversicherten mit Ausnahme 
der im § 7 Z. 3 lit. a UIlid Ib und der im § 8 
Abs. 1 Z. 3 Iüt. <l!, hund i genann'ten Personen 
sind die GrUIlidsätze .der §§ 33 bis 35 und 36 
Abs. 3 mit ,der Maßgarbe entsprechend anzuwen
den, daß die Meldungen beim ezuständigenTrä
ger der Unfallversicherung z.u erstatten sind. Für 
die nach § 8 Abs. 1 Z. 3 llit. a in der UnfaUver
sicherung Pflichtversicherten 'sind ,dlie Meldungen 
bcüm Träger der Pensionrsversicherung der in der 
geweribilJichenWi.ritlSchaft sel'bständig Erwerbstäti-

9. a) § 31 Albs. 3 Z. 19 hat zu lauten: gen zu ,erstatten, wobei die Bes~immungen der 
,,19. der Aufbau und die FühfUIlJg einer Do- §§ 18 und 21 ,des Gewerblichen So:viaJversiche

kumentla,tion ,des österreichischen Soz,ia'lveniche- mngsgesetzes ,entspl'echend anzuwenden sind. 
rungsrechtes ,gemeinsam mit ,dem ißundesministe- Das Nähere wird :in ,der Satzung des TTägers der 
rium für sozialle VerwaltUIlig mit HiHe der Unfallversicherung Ibestimmt." 

elektroni,schen Datenrverarbeitung nach Maßgabe 11. Nach § 37 a, [st ein § 37 b mit folgendem 
des Ahs. 8,·" WT I . __ 1: wort aut emzuJ1ügen: 

b) § 31 Abs. 8 hat zu lauten: "Meldung der in der Zusatzversicherung Ver-
,,(8) Die ,in Albs. 3 Z. 19 bezeichnete Doku- sicherten 

mentation ist unter besonderer ß.erücksichtigung § 37 b. Für die Meldungen der in der Zusatz-
der ei:nschlä,gigen Rechvsvorschrifoen IUnd ihrer versicherung in ,der Unfallversicherung g,emäß 
Änderungen sowie .der hiezu ergang.enen R,echt- § 22 a Versicherten 'sind die Grunds1itzeder §§ 33 
sprechung und wissenschaifdichen Bearbeitung mund 34 mit der Maßgalbe en:nsprechend anzuw,en
einer W,eise aufzubauen u;nd zu führen, daß 'Sie den, daß die Meldungen von dem Rechtsträger, 
im Rahmen ,dJer gesetz1i.ichen Aufgaben des Bun- dercLie Binhe:viehunJg in di,e Zusatzversicherung 
desministeriums für oorz,iaLe Verwaltung, der 50- beantragt hat, bei der Allgemeinen Unfallversiche
zi:1il'versicherungsträger, des HauptverlbalUdes 50- rungsanstlalt zu erstatten slnd; da,s Nähere ist 
wie für Zwecke der gesetzgebenden Körper- unber Bedachtnahme' auf die .besonderen Verhält
schaften ,des Bundes v,erwendbar ist. Der Haupt- nisse der in Betracht kommenden Versicherten
verband Ihat ·am AuFbau dieser Dokumentation in ,gruppen in der SatzUJng dieses V,ersicherungsträ-
Zusammenarlbei:t mit dem Bundesministerium gers zu regeLn." ' 
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12. Im § 51 Abs. 4 ~'st der Ausdruck "Die B·e- ist er durch, Verordnung des Bundesministers 
soimmungender Albs. 1 his 3" durch den' Aus- für soziale Verwaltung im erforderlichen Aus
druck "Die Bestimmungen der Abs. 1 und 3" zu maß festzusetJzen. 
ersetzen. 

13. § 51 a Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Für ,in ,der Pensionsversicherung 
pf1i.chtversicherte Personen ist für den Aus
gleichsfonds ·der Pensi'olITsversicherungsträger e,in 
Zusatzheitrag in der Pensionsversicherung im 
Ausmaß von 3 v. H. der alHgemeinen Beitrags
grundLage zu Ieis:ten. Von diesem Zusatzbeitrag 
entfa;Uen 

1. auf den Versicherten ............ 1 v. H. 
2. auf dessen Dienstgeber .......... 2 v. H. 

der aUgemeiJnen Beitragsgrundlage. " 

14. Im § 68 Abs. 1 haben der zweite und der 
dritte Satz wie folgt zu lauten: 

"Hat der Dienstgeber 'Angaben über Versicherte 
bzw. über deren Entgelt nicht innerhalb der in 
Betracht kommenden Meldefrist·en gemacht, so 
beginnt die Verjährungsfrist erst mit dem Tage 
der Meldung zu laufen. Diese Verjährungs·frist 
der Feststellung verlängert sich jedoch auf fünf 
Jahre, wenn der Dienstgeber oder eine sonstige 
meldepflichtige Person (§ 36) keine oder un
richtige Angaben bzw. Knderungsmeldungen über 
die bei ihm beschäftigten Personen bzw. über 
deren jeweilig.es Entgelt (auch Sonderzahlungen 
im Sinne des § 49 Abs. 2) gemacht hat, die er 
bei gehöriger Sorgfalt als notwendig oder un
richtig hätte erkenn'en müssen." 

Der bisherige dritte Satz wird zum vierten 
Satz. 

15. Im § 74 AJbs. 3 Z. 2 sind die Worte "der 
Träger' der Einrichtung" durch die Worte "vom 
Träger der Einrichtmng" zu ersetzen. 

15 a. Im '§ 76 a 'Abs. 1 ist der Punkt am 
Schluß des ersten Satzes durch ,einen Beistrich 
zu ersetzen; folgendes ist anzufügen: 

".in den Fällen des § 17 Abs. 2 letzter Satz ein 
Dreißigstel der sich nach § 244 a ergebenden 
Beitragsgrundlage. " 

16. Nach § 74 ist em § 74 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Beiträge für Zusatzversicherte 

§ 74 a. (1) Der Beitrag für die Zusatzvel1siche
rung in der Unfallversicherung gemäß § 22 a 
beträgt für jeden Versicherten 16 S 1m Kalender
jahr. Er ist zur Gänze von jenem Rechtsträger, 
der die Einbeziehung .in die Zusatzversicherung 
beantragt hat, an die Allgemeine Unfallversiche
rungsanstalt zu entrichten. Reicht dieser Beitrag 
nicht aus, um den Gesamtaufwand für die Durch
führung dieser Zusatzversicherung zu decken, so 

(2) Der Bund leistet für jeden in der Zusatz
versicherung Versicherten, für den in einem 
Kalenderjahr ein Beitrag nach Abs. 1 entrichtet 
wurde, einen Beitrag imselben Ausmaß. Dieser 
Beitrag ist nach Ablauf des betreffenden Kalen-. 
derjahres der Allgemeinen Unfallversicherungs
anstalt zu überweisen: 

(3) Die Fälligkeit des Beitrages nach Abs. 1 
ist unter Bedachtnahme auf die besonderen Ver
hältnisse der in Betracht komme~den Versicher
tengruppen in der Satzung der Allgemeinen 
Unfall versicherungsanstalt zu regeln." 

17. a) Im § 77 Abs. 2 Iit. a sind die Ausdrücke 
,,9,25 v. H." bzw. ,,12,0 v. H:' durch die Aus
drücke ,,9,75 v. H." bzw., ;,12,5 v. H."zu'er-, 
setzen. 

b} Im § 77 Abs. 2 1it. b slind .die Ausdrücke 
,,18,5 v. H." bzw. ,,24,0 v. H." durch die Aus
drücke ,,,19,5 v. H." bzw. ,,25,0 v. H." zu er
setzen. 

c) § 77 Abs. 5 und 7 haben zu entfallen. Der 
bisher,ige Abs. 6 erhält die Bezeichnung Abs. 5 
und hat zu lauten: 

,,(5) 'Die B.eiträge nach den Ahs. 1 bi's' 4 sind 
vom V,ersicherten zu tra;gen." 

18. § 8'2:AJbs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Soweit die Träger der Kranlkenv·ersicherung 
an der Durchführung der Unfall- und Pensions
versicherung bei einem anderen Versicherungs
träger mitwirken, 'erhalten sie zur Albgeltung der 
ihnen daraus erwachsenden Kosten eine Vergü
tung aus den Beitr:igen Zu diesen Versicherungen. 
Die Vergütung beträgt für die Betri~skranken
kassen 0,2 v. H., für' die ülbrigen Träger der 
Krankenversicherung 1 v. H. der a:hgeführten 
Beiträge. Für die Einihebung der ZusatlJbeiträge 
fällt keine Vergütung an." 

19: § 89 hat zu lauten: 

"Ru4en der Lei~tungsansprÜche bei Haft und 
Auslandsaufenthalt 

,§ 89. (1) Die Leistungsansprüch·e ruhen· 

1. in der Kranken-, Unfall- und Pensionsver
sicherung, s'Olange der Anspruchs<berechtigte 
'Oder sein Angehöriger C§ 123), für den die 
Leistung gewährt wird, eine Freiheitsstrafe 
verbüßt oder in den Fällen der §§ 211 kbs. 2, 
2'2 und 2'3 des Strafgesetzbuches, BGBl. 
Nr. 60/1974, in einer der dort genannten 
Anstalten angehalten wird; 

2. in der KrankenV'ers,icherun.gÜlberdies für die 
Da;uerder Untersuchungshaft; 
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3. in der Kra11lke!lr-, Unfall- und Pensionsver-· 
sicherung hinsichtlich der Geldleistungen, so
lange sich der Anspruchsberecht·iJgte im Aus
land .aufhält; 

(2) Das Ruhen von Remen{Pensions)ansprü
chen aus der Unfallversicherung und aus der Pen
sionsversicherung nach" Albs. 1 ;tritt nicht ein, 
wenn die Freiheitsstrafe .oder die AnhaItung nicht 
länger als einen Monat währt .oder der Auslands
aufenthalt in einem Kalenderjahr nicht zwei Mo
nate ü'herschreitet. 

(3) Das Ru:hen von Leistungsansprüchen tritt 
femer im Falle des A'bs. 1 Z. 3 nicht ein, 

1. wenn. durch ein zwischenstaatliches überein
kommen .oder durch eine Verordnung, die 
der Zustimmung des Hauptausschusses des 
Nationalrates ihedarf,. zur W:ahrung der Ge
genseitigkeit anderes ibesümmt wird; 

2. wenn der Versich.erul1igstr~ger dem An
spruchsberechti.gten die Zustimmung zum 
Aushndsaufenthalt erteilt. 

e 4) . Ha tein Versicherter, dessen Leistun,gs
ampruch .in der Kral1ikenversicherul1ig ruht, im 
Inland Ange:hör~e (§ 123), so .gelbühren ~hm die 
für diese Angehörigen vorgesehenen Leistungen. 

(5) Hat ·ein Versicherter, dessen Leistungs
anspruch in ·der Unfallversicherung und in der 
Pensionsversicherung ruht, im Inlamd Angehörige, 
so .gebührt diesen ·im Inland sich aufhaltenden 
Angehörigen, die im IFa:lle des Todes des Ver
sicherten - in der Unfallv·ersicherung im Falle 
des To,des infolge des Af1beitsunfalles (der Berufs
krankheit) - Anspruch auf Hinter:bliebenenrente 
(Pension) haben, eine R·ente (Pension) in der Höhe 
der haLben ruhenden Rente (Pension) mit Aus
nahme allfälli.ger Kinderzuschüsse und des Hilf
losenzuschusses. Zu dieser Rente (Pensi.on) gebüh
ren aHfäl1ig·e Kinderzuschüsse in der Höhe, wie 
sie zu .der ruhenden Rente (pension) gebühren. 
Der Anspruch steht in folgender Reihenfolge zu: 
Ehegatte, Kinder, Eltern, Geschwister. 

(6) Leis.tungen nach Albs. 4 und 5 gebühren 
Angehörigen nicht, deren Beteiligung an der straf
baren Handlung, die die Freiheitsstrafe .oder die 
Anhaltun.g CAlbs. 1 Z. 1) verursacht hat, durch 
rechtsk.räft·j,ges Erkenntnis des Strafgel1ichtes oder . 
durch rechtskräftigen Bescheid einer Verwaltungs
hehörde festgestellt ist.§ 88 Abs. 3 ,gilt ent
sprechend." 

20. Im ,§ 9'8 Ahs. 1 Z. 1 ist der Ausdruck 
"Träger der öffentlich'en Fürsorge" durch den 
Ausdruck "Träger der Sozialhilfe" zu ersetzen. 

2'1. a) Im§ 98 a :Abs. 1 sind die Z. 1 bis 3 
durch folgende Z. 1 Ibis 4 zu ersetzen: 

,,1. Wochengeld aus der Krankenversicherung; 
2. Ren;t~naus der Unhllversicherung sowie das 

Übergangsge'ld (§ 199); 

3. Pensionen aus der Pensionsversicherung ein
schließlich der Ausgleichszulagen; 

4. übergangsgeld aus der Pensionsversicherung 
(§ 30.6)." 

h) I§ 98 a Abs. 2 hat zu l<luten: 

,,(2) Die im Aibs. 1 Z. 2 und 4 .angeführten 
Bezüge können nur ·dann gepfändet werden, wenn 
nach den Umständen des Falles, insbesondere nach 
der Art der vollstreckbaren Forderung und der 
Höhe der zu pfändenden Geldleistung, die Pfän
dung der BilEgkeit entspricht. § 4 Abs: 3 des 
LO'hnpfändungsgesetzes, BGB!. Nr. ~1/1955, gilt 
entSiprechend. " 

22. § 104 Albs. 6 erster und zweiter Satz haben 
zu lauten: 

"Die Renten (Pemionen) und das übergangs
geld aus der Unf,all- und Pensiönsversicherung, 
ferner das PfI'egegeld aus der Unfallversicherung 
sind in der Regel im Wege der Postsparkasse zu 
zahlen. Gebühren für die Zustellung von Renten 
(Pensionen) und von übergangs.geld aus der Un
fall- und Pensi.onsversicherung, ferner von Pflege
gdd aus der Unfallversicherung sind vom Ver
sicherungsträger zu zahlen." 

23. Im § 107 Abs. 5 ist der Ausdruck ,,§ 108 
Albs. l"durchden Ausdruck ".§ 108" 'zu er
setz'en. 

24. Im ,§ 11 0 A'hs. 1 Z. 2 lit. a ist der Aus
druck "Fürsor.geträgern" durch den Ausdruck 
"Trä.gern der Sozialhilfe" zu ersetzen. 

Artikel II 

Das AUgemeine Sozialversicherungsgesetz in 
der im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung 
wird in seinem Zweiten Teil geändert wie folgt: 

1. Im§166 Abs. 1 ist der Punkt am Ende 
der Z. 2 durch einen Strichpunkt zu ersetzen.-Als 
Z. 3 ist anzufügen: 

,,3. solange die Versicherte während des An
spruches auf W.ochengeldeine Erwerbs
tätigkeit ,ausÜ'bt, in der Höhe des aus dieser 
Erweribstätigkeit erzielten Eink.ommens." 

2. § 1'68 hat zu lauten: 

"Aufwendungen für das Wochengeld 

§ 168. Die Aufwendungen für das Wochengeld 
(§ 162) sind unibeschadet des aus Mitteln des 
FamilieIl!lastenausgleichsfonds zu [leistenden Er
satzes von den Trägern der Krankenv,ersicherun.g 
zur Hälfte zu tragen." 

Artikel III 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in 
der im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung 
wird in seinem Dritten Teil geändert wie folgt: 
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1. § 175 Abs. 2 Z. 7 hat zu lauten: 

,,7. auf einem Weg von der Arbeits- oaer 
Ausbildungsstätte, den der Versicherte zu
rücklegt, um während der Arbeitszeit, ein
schließlich der in der Arbeitszeit liegenden 
gesetzlichen sowie kollektivvertraglich oder 
betrieblich vereinbarten Arbeitspausen,· in 
der Nähe der Arbeits- oder Ausbildungs
stätte oder in seiner Wohnung lebenswichtige 
persönliche Bedürfnisse zu befriedigen,an
schließend auf dem Weg zurück zur Arbeits~ 
oder Ausbildungsstätte sowie bei dieser Be
friedigunlg der lebensnotwendigen Bedürf
nisse, sofern sie in ,der Nähe der Arbeits
oder Ausbildungsstätte, jedoch außerhalb der 
Wohnung de~ Versicherten erfolgt;" 

2. Im§ 176 Albs. 1 Z. 8 ist der Ausdruck 
"Arbeitslosenversichemngsgesetz 1958" durch den 
Ausdruck "Arbeitslos,enversicherungsgesetz 1977, 
BGBL Nr. 609" zu ersetzen. 

3. Im'§ 18/1 A:bs. 3 ist der Ausdrudl: ,,§ 76 b 
Albs. 1 Z. 2" ,durch den Ausdruck ,,§76 b Abs. 1" 
zu ersetzen. 

4. § 181 a Albs. 2 zweiter Satz hat zu lauten: 

"Wenn der Versicherungs.fa:ll in AusÜlbung der den 
Mitgliedern der im §}76 Abs. 1 Z. 7 genannten 
Körperschaften (Vereinigungen) obliegend,en 
Pflichten eingetreten ist, gilt im Falle einer zu 
diesem Zeitpunkt bestehenden ZusatzV1ersicherung 
gemäß § 2'2 aals Bemessu.ngsgrundla,ge das 
11/2-fache des sich nach§ 181 Abs. 1 ,erster Satz 
jeweils ergehenden Betrages, süfe.rn sich nicht aus 
der Anwendung der §§ 17,8 his 181 eine höhere 
Bemessungsgrunalage e[<gilbt." 

5. Im § 184 Abs. 2 zweiter Satz ,ist der Aus
druck "Fürsorgeträger" durch den Ausdrudl: 
"Träger der Sozialhilfe" zu ers·etzen. 

6. <11) Die überschrift des § 186 hat zu lauten: 

"Mittel der UnfQUverhütung und der Vorsorge 
für eine erste Hilfeleistung" 

Ib) § 18<6 Einleitun,g hat zu lauten: 

"Mittel der UnfaHverhütung und der Vorsorge 
für eine erste Hilfeleistung sLnd ,iMhesondere:" 

c) Im § 186 ist der Punkt am Schluß der Z. 5 
durch ein,eIl Strichpunkt zu ersetzen; als Z. 6 ist 
anzufügen: 

,,6. die Zusammenarlbeit mit Einrichtungen 
und Organisationen, zu deren Aufgaben der 
Transport von Verletzten (Erkrankten) gehört." 

7. § 192 ,erster Satzihat zu <lauten: 

"Die gemäß § 7 Z. 2 lit. :b teilversicherten 
Zwischenmeister {Stückmeister), die gemäß § 7 
Z. 3 lit. c teilversicherten öffentlichen Verwalter, 

die gemäß den §§ 8 und 19 Unfallv,ersicherten, 
die selbständig erwerbstätig sind, sowie ihre im 
Betrieb tätigen gemäß § 19 Albs. 1 Z. 2 versicher
ten Angehörigen, ferner die ,gemäß § 8 Abs. 1 
Z. 3 lit. hund i dieses Bundesgesetzes teilversi
cherten Schüler und Student,en, die ,gemäß den 
§§ 3 und 11 Albs. 1 Z. 1 des Bauern-Sozialversi
cherungsgesetzes Unfallversicherten sow~e die g,e
mäß § 11 Abs. 1 Z. 2 des Bauern-ISozialversiche
rungsgesetzes versichenen Angehör,igen erhalten 
die He.r1behandlunggemäß § 191 erst vom Beginn 
des dritten Monats nach dem Eintritt des Versi
cherungs.falles an." 

Artikel IV 

Das AUgemeine Sozialversicherung~ge5'etz in der 
im Art. I Einleitung 'hezeichneten Fassung wird 
in seinem Vi,erten Teil geändert wie foLgt: 

L Im § 22'7 ist der Punkt am Ende der Z. 10 
durch einen Strichpunkt zu ersetzen. Als Z. 11 ist 
. anzufügen: 

,,11. in dem Zweig der Pensionsversicherung, in 
dem die letzbe vorangeglJngene Versicherungsz.eit 
vorlie.gt, die vor deml. Jänner 19'73 gelegenen 
Zeiten einer unentgeltlichen beruflichen Ausbil
dung eines ß.eschäd1gten im Sinne des§ 21 des 
Kriegsopf,erversorgungsges'etzes 1957." 

2 .. a) Im § 228 Abs. 1 Z. 1 ist nach der Et. a 
eine Et. Ib mit rfol[;'endem Wortlaut einzufügen: 

"b) sich in Anstaltspfle.ge befunden hat, die un
mittelbar an eine Zeit im Sinne der lit. a 
anschließt und die im ursächlichen Zusam
menhang mit dem:K!riegsdienst oder der 
K<riegsgefangenschaft steht, wenn der Ver
sicherte einen:' hesch·eidmäßi,g zuerkannten 
Anspruch .auf eine Beschädigtenrente nach 
dem Kr,iegsopferversorgungsgesetz 1957 auf 
Grund einer Minderung der Erwerbs.fähig
k'eit von mindestens 70v. H. 'hat." 

Die bisherige Tit. berlhält die Bezeichnung Lit. c. 

b) Im § 2218 Abs. 1 ist der Punikt am Ende der 
Z. 6 durch ,einen Strichpunkt zu ersetzen. Als 
Z. 7. und 8 sind anzufü,gen: 

,,7. in dem Zweig der Pensionsversich·erung, in 
dem die letz·te vorangegangene 'Be.itrags- .oder Er
satzzeit vorliegt, bzw. Ibeim Fehlen einer solchen 
in dem Zweig ,der Pensionsversicherung, in dem 
die erste nachfolgende Beitrags- oder Ersatzzeit 
vorliegt, Zeiten der Anstaltspflege, die unmitte1-
hlJr an den 9. Mai 1945 anschli,eßen und die im 
ursächlichen ZusammenhlJng mit einer Gesund
heitsschädigung infolge ,eines der in § 1 Abs. 1 
Et. c oder Abs. 2 ·des Opferfürsorgegesetzes ange
füihrt<en Gründe stehen, wenn' der Versicherte 
einen besch,eidmäßig zuerkannten Anspruch auf 
ein,e Beschädigtenrente nach dem Opferfürsorge
setz auf Grund einer Minderung der Erwerlbsfä-
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h~gkeit' v'Ün mindestens' 7'0 v. H. hat. Unmittel
barkeit ist ,auch gegeben, wenn die Heimkehr aus 
einem Einsatz im Sinne des § ,1 Abs. 1 des Opfer
fürsorgegesetzes ,oder aus Haft 'Oder Anhaltung 
im Sinne des§ 1 Albs. 2 erster Satz des Opferfür
sorgegesetzes zwar später, jedoch innerhallb des 
im Albs. 2 bezeichneten Zeitra·umes gelegen ist; 

8. in dem Zweig der Pensi'Ünsvers,1cherung, in 
dem die letzt:e vorangegarugene B'eitrags- oder Er
satzzeit vorliegt, bzw. heim Fehlen einer solchen 
in dem Zweig der Pensionsv.ersicherung, in dem 
die erste nachfolgende B,eitrags- oder Ersatzzeit 
vorliegt, die VOr dem 1. Jänner 195-6 gelegenen 
Zeiten der im § 227.Z. 11 angegebenen Art nach 
MaßgaJbe der jeweils in Geltu'ng gestandenen Vor
sch'riften über die Versor,gung der Kniegsopfer." 

3~ Im § 234 Abs. 1 Z. 7 ist der Ausdruck "Ar
beitslo~en~'ersicherungsgesetzes, BGtBl. Nr. 184/ 
1949, in der jeweils geltenden Fassung" durch den 
Ausdruck "Arbeitslosenversicherungsgesetzes 1977 
in der jeweils .geltenden Fassung" zu ersetzen. 

3 a. Im § 242 Abs. 2 (Einleitung) ist der Aus
druck ,,§§ 243, 244 und 251 Abs. 4" durch den 
Ausdruck ,,§§ 243, 244, 244 a und 251 Abs. 4" 
zu ersetzen. 

3 b. Nach § 244 ist ein § 244 a mit folgendem 
Wortlaut einzufügen: 

"Beitragsgrundlage bei gleimzeitiger Ausübung 
mehrerer versimerungspflichtiger Erwerbstätig-

keiten 

§ 244 a. (l) übt ein .nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes in der Pensionsversicherung 
Pflichtversicherter auch eine Erwerbstäuigkeit aus, 
die die Pflichtversicherung in der Pensionsver
sicherung nach dem Geweriblichen Sozialver~iche
rungsgesetz oder nach dem Bauern-Sozialversiche
rungsgesetz begründet, so ist die durchschnitt
lime monatliche 'Beitrag.sgrundlage ,im Sinne des 
§ 242 Abs, 2 und 4 um die Beitragsgrundlage 
nach dem Gewerblimen Sozial versicherungs gesetz 
bzw. nach dem Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
zu erhöhen. 

(2) Übt ein nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in der Pensionsvensichetung 
Pflichtversicherter auch Erwerbstätigkeiten aus, 
die die Pflichtversicherung in der Pensionsver
simerung nach dem Gewerblichen Sozialversiche
rungsgesetz und in der Pensionsversimerung nach 
dem Bauern~Sozialversicherungsgesetz begründen, 
so ist zunächst die durchschnittliche monatliche 
Beitragsgrundlage im Sinne des § 242 Abs. 2 
und 4 um die Beitragsgrundlage nach dem Ge
weI1bIichen So~ialversich·erungsgesetz und dann 
um die Beitragsgrundlage nach dem Bauern
Sozialversicherungsgesetz zu erhöhen. 

(3) Die nam den Abs. 1 und 2 ermittelte Bei
tragsgrundlage darf den 35fachen Betrag der 

Höchstbeitragsgrundlag,e in der Pensionsversiche
rung (§ 45 Abs. Ilit. b) nicht übersteigen. 

(4) Bei der Ermittlung ler durchschnittlichen 
monatlichen Beitragsgrundlage im Sinne d·es § 242 
Abs. 2 und 4 sind unabhängig von der Anzahl 
der in der Pensionsversicherung nach diesem 
Bundesgesetz erworbenen Versicherungstage in 
einem Versicherungsmonat sechs Siebentel der in 
der Pensionsversicherung nach dem Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetz .und (oder) nach dem 
Bauern-Sozialvensicherungsgesetz geltenden Bei
tragsgrundlagen wie die allgemeinen Beitrags-. 
grundlagen der Pensionsversicherung nach diesem' 
Bundesgesetz und ein Siebentel wie die Beitrags
grundlagen für Sonderbeiträge der Pensnonsver
sicherung nach diesem Bundesgesetz' zu berück
sichtigen. 

(5) Ein Beitragsmonat mit Beitragsgrundlagen 
nach diesem Bundesgesetz und nach dem Gewerb
limen Sozialversicherungsgesetz und (oder) nach 
dem Bauern~Sozialversicherungsgesetz gilt nur in 
der Pensionsversicherung nam diesem Bundes
gesetz als erworben." 

4. Im § 2'9'2 Abs. 4 lit. f ist der Ausdruck" all
gemeinen Fürsorge" durch deru Ausdruck "Sozial
hiHe" zu ersetzen. 

5. a) Die Ülberschriftdes § 297 hat zu lauten: 

"Verwaltungshilfe der Träger der Sozialhilfe" 

h) }m § 297 erster Satz ,ist der Ausdruck "Für-
sorgeträ.gers" durm den Ausdruck "Trägers der 
SözialhiH'e" zu ersetzen. 

c) lm§ 297 zweiter ~atz ist der Ausdruck "Für
sorgeträger" durch den Ausdruck "Träger . der 
Sozialhilfe" zu ersetzen. 

6. Im § 29'8 Abs. 3 ,ist der Ausdruck "Fürsorge
träger" durch den Ausdruck "Träger der Sozial
hilfe" zu ersetzen. 

7. 'a) im § 2'99 Abs. 1 ist der Ausdruck "Für
sor.geträgers" durch deru Ausdruck "Trägers der 
Sozialhilfe" zu ersetzen. 

h) Im § 299 Abs. 3 ist der Ausdruck "Fürsorge
verbände" durch den Ausdruck "Träger der Sozi
alhilfe" zu. ersetzen. 

8. Im § 308 Abs. 2 ist der Ausdruck,,§ 7 Z. 1" 
durch den Ausdruck " § 7 Z. 1 Iit. a his d" zu 
ersoetz·en. 

Artikel V 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz in der 
im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung wird 
in s,einemFünften bis Zehnten Teil .geändert wie 
folgt: 
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1. a) Die überschrift des Albschnittes 11 des 
Fünf1len Teiles hat zu lauten: 

"Beziehungen der Versicherungsträger zu den 
Trägern der Sozialhilfe" 

Ib) Die überschrift des § 323 h~t zu lauten: 

"Pflichten der Träger der SozialhiUe" 

c) Im § 323 ist der Ausdruck "Träger der 
öffentlichen Fürsorge {Fürsorgetriiger)" durch den 
Ausdruck "Trägerder Sozialhilfe" zu ersetzen. 

2. a) Die überschrift des § 324 hat zu lauten: 

"Ersatzanspruch des Trägers der Sozialhilfe" 

Ib) Im § 324 Albs. 1 erster Satz ist der Ausdruck 
"ein Fünorgeträger" durch den Ausdruck "ein 
Träger der Sozialhilfe" sowie der Ausdruck "dem 
Fürsor.getriiger" jeweils durch den Ausdruck "dem 
Träger der Sozialhilfe" zu ersetzen. 

c) Im § 324 Albs. 3 erster Satz ist der Ausdruck 
,,-eines Fürsor,geträgers" 'durch den Ausdruck 
"eines Trägers der Sozialhilfe" und der Ausdruck 
"Fürsorgeträger" durch den Ausdruck "Träger der 
Sozialhilfe" zu ersetzen. 

d) Im § 324 .A!bs. 3 dritter Satz ist der Ausdruck 
"Fürsorgeträger" durch den Ausdruck "Träger der 
Sozialhilfe" zu ersetzen. 

3. a) Im § 325 A'bs. 1 ist -der Ausdruck "Für
sorgeträger" durch den Ausdruck "Träger der 
So:z.ialhilfe", der Ausdruck "Fürsorgeleistung" 
jeweils durch den Ausdruck "Leistung der Sozial
hilfe" zu ersetzen. 

rb) Im § 325 Albs. 2 Z. 2 ist der Ausdruck "Für
sor.ge1eistungen," durch den Ausdruck "Leistungen 
der Sozialhilfe," zu ersetzen. 

4. a) Im § 32'6 Abs. 1 1st der Ausdruck ,;Für
sorgeträger" durch den Ausdruck "Träger der So
zialhilfe" und der Ausdruck "Fürsorgeleistung" 
durch den Ausdruck "Leisturug der Sozialhilfe" 
zu ersetzen. 

,b) Im § 326 Abs. 2 Z. 2 ist der Ausdruck "Für
sorgeleistungen," durch den Ausdruck "Leis,tungen 
der Sozialhilfe," zu ersetzen. 

5. Im § 327 ~st de.r Ausdruck "Fifrsorgeträger" 
durch den Ausdruck "Träger der SozialhiH,e" und 
der Ausdruck "Fürsorgeleistung" durch den Aus
druck "Leistung der Sozialihilf,e" zu ersetzen. 

6. Im § 329 ist der Ausdruck "Fürsorgeträger" 
durch den Ausdruck "Träger der 'Sozialhilfe" zu 
ersetzen. 

7. a) Lm§ 330 AJbs. 1 ist der Ausdruck "Für~ 
sor,geträ'gers" durch ,den Ausdruck "Tr'ägers der 
Sozialh1lf'e" und d'er Ausdruck "Fürsorgeleistung" 
durch den Ausdruck "Leistung der Sozialhilfe" zu 
ersetzen. 

h) Im § 330 Albs. 2 ist der Ausdruck "Fürsorg,e
triiger" durch' den Ausdruck "Träger der Sozial
hilfe" zu ersetzen. 

c) Im § 330 Ahs. 2 Z. 1 ist der Ausdruck "Für
sorgeleistun.g" -dur,eh den Ausdruck "Leistung der 
Sozialhilfe" und der Ausdruck ,iFürsorgeträger" 
durch den Ausdruck "Träger der Sozialhilfe" zu 
ersetzen. 

d) Im § 330 .A!bs. 2 Z. 2 ist der Ausdruck "Für
sorgeträger" durch den Ausdruck "Träger der 
Sozialhilfe" zu ersetzen. 

e) Im § 330 Abs. 3 ist der Ausdruck "Fürsorge
trägers" durch den Aus,druck "Trä.gers der Sozial
hilfe" und' der Ausdruck ,,Fürsor.geträger" durch 
den Ausdrock "Träger der Sozialhilfe" zu er
setzen. 

8. Im § 331 ist der Ausd'ruck "Arbeitslosenver
sicherungsgesetzes 1958" dur,ch den Ausdruck 
"Arbeitslosemiersicherungsgesetzes 1977" zu. er
setzen. 

8 a. § 343 Abs. 1 hat zu lauten: 

,;(1) Die Auswahl der Vertragsärzte und der 
Abschluß der Birrzelverträge zwischen dem zu
ständigen Träger der Krankenversicherung und 
dem Arzt erfolgt nach den Bestimmungen des 
Gesamtvertrages und im Einvernehmen mit de"r 
zuständigen Xrztekammer 'Diese Einzelverträge 
sind sodann für alle Gebiets- und Betriebskran
kenkassen sowie für die Versicherungsanstalt des 
österreichischen Bergbaues wirksam. Einzelver
träge, die nicht ,im Rahmen der jeweils nach 
§ 342 Abs. 1 Z. 1 vereinbarten Zahl und örtlichen 
Verteilung abgeschlossen werden, bedürfen zu ' 
ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Haupt
verbandes und der zuständigen Ärztekammer, 
bei Nichteinigung der Zustimmung des Haupt
verbandes und der österreichlschen Xrztekam
mer." 

9. § 349 Albs. 2 zweite,r Satz hat zu lauten: 

"Hiebei finden die Bestimmungen des § 341 mit 
der Maßg,aihe sinngemäß Anwendung, daß an die 
Stelle ,der Xrztekammer die zuständige gesetzliche 
berufliche Vertretung tritt." . 

'10. Im § 354 Z. 3 ist der Ausdruck "Fürsorge~ 
träger" durdlden Ausdruck "Träger .der Sozial
hilfe" zu ersetzen. 

11. Im § 359 .A!bs. 2 ist der Ausdruck "Ar<beits
losenversicherungsgesetz 1958" durch den Aus
druck "A(['Ibeitslos.enversicherungsgesetz 1977" zu 
ersetzen. 

12. Im § 3M Abs. 2 letzter Satz ist jeweils der 
Ausdruck "Träger der öffentlichen Fürsorge" 
durch den Ausdruck ,;träger der Sozialhilfe" zu 
ersetzen. 
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13. Di'e überschrift des 2. Unterabschnitts des 
Ahschnitts II des Siebenten Teiles hat zu la,uten: 

"Verfahren über Ersatzansprüche der Träger der 
Sozialhilfe gemäß Abschnitt 11 des Fünften 

Teiles" 

14. Im § 3,69 1st der Ausdruck "Fürsorgeträger 
und Gemeinden" durch den Ausdruck "Träger der 
Sozialhilfe" zu ersetzen. 

15. Im § 3'83 AJbs. 4 ist jeweils der Ausdruck 
"Fürsor,getr~ger" durch den Ausdruck "Träger 
der Sozialhilfe" zu ers,etzen. 

16. Im § 404 Albs. 1 ist der Ausdruck "Fürsorge
träger" durch den Ausdruck "Trä.ger der Sozial
hilfe" zu ers,etzen. 

17. Im § 406 Albs. 1 Et. Ib ist der Ausdruck 
"Arbeits1osenversicherungsgesetz 1958" durch den 
Ausdruck "Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977" 
zu ersetzen. 

18. Dem § 418 ist em Abs. 8 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,('8) Auftlra,gge:ber ,im Sinn'e des § 3 Z. 3 des 
Datenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 565/19'78, ist hin
sichtlich der in den! Albs. 5 Ibis 7 genannten Auf
gaben stets die HauptsteIle des Vers,ich,erungs
trägers." 

19. Im § 447 c Abs. 4 vierter Satz sind die 
Worte "des Bundesministeriums für soziaj,e Ver
waltung im Einvernehmen mit dem Bundesmini
sterium für Finanzen" durch die Worte "des 
Bund,esministers für soziale VerwaltuIlig im Ein
vernehmen mit dem Bundesminister für Finan
zen" zu ersetzen. 

20. Im § 447 g Abs. 3 ist der Ausdruck 
,,(§ 61 AIVG 1958)" durch den Ausdruck ,,(§ 61 
AlVG 1977)" zu ersetzen. 

21. § 447 g Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Zur Abgeltu~gder Aufwendungen, die den 
Pensionsversicherungsträgern aus der Anrechnung 
der Ersatzzeiten gemäß § 227 Z. 11, § 228 Abs. 1 
Z. 1 Et. rb sowie § 228 Abs. 1 Z. 7 und 8 er
wachsen, ist an den Ausgleichsfonds nach kbs. 1 
aus Mitteln der Kriegsopfoerversorgung sowie aus 
Mittdn der Opferfürsorge jeweils ein jährlicher 
Pauschbetrag zu überweisen. Ausmaß und Fällig
keit dieser Pauschlbeträge werden durch ein be
sonderes Bundesgesetz bestimmt." 

Di·e bisherigen Abs. 4 his 7 erhalten die Bezeich
nung A'bs. 5 bis 8. 

22. a) § 455 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Hauptverband hat für den Bereich 
der Krankenversicherung eine Mustersatzung auf
zustellen, die der Genehmigung durch den Bun-

desminister für soziale Verwaltung bedarf. Der 
Hauptverband kann Bestimmung'en der Muster
satzung für alle Versicherungsträger oder be
stimmte Gruppen von Versicherungsträgern für 
verbindlich erklären, insoweit dies zur Wahrung 
der Einheitlichkeit der Durchführung sozialver
sicherungsrechtlicher Bestimmungen notwendig 
erscheint. Er hat dabei auf das Interesse. der Ver
sicherten und der Dienstgeber nach ,einer bundes
einheitlichen Vorgangswevse der Versicherungs
träger Bedacht zu nehmen. Die Wirkung der Ver
bindlichkeit von Bestimmungen der Mustersat
zung rbedarf der Genehmigung durch den Bun
desminister für soziale Verwaltung. Die verbind
lichen Bestimmungen sind in entsprechender An
wendung des Abs. 1 in der Fachzeitschrift "Soziale 
Sicherheit" zu verlautbaren." 

b) Dem § 455 ist ein Abs. 3 mit folgendem 
Wortlaut anzufügen: 

,,(3) Wird eine verbindliche Bestimmung der 
Mustersatzungnicht durch eine ihr entsprechende 
Knderung der Satzung eines Krankenversiche
rungsträgers (§ 435 Abs. 1 Z. 4) in der der Ver
lautlbarung dieser verbindlichen Bestimmung 
nächstfolgenden Hauptversammlung dieses Kran
kenversicherungsträgers übernommen, so geht die 
Zuständigkeit zur Knderung der Satzung, die die 
übernahme ,der verbindlichen Bestimmung der 
Mustersatzung zum Gegenstand hat, auf den 
Präsidialausschuß des Hauptverbandes über. 
Sobald die Hauptversammlung des Krankenv,er
sicherungsträgers die übernahme der verbind
lichen Bestimmung der Mustersatzung durch eine 
ihr entsprechende Satzungsänderung (§ 435 Abs. 1 
Z. 4) Ibeschlossenhat, tritt der Heschluß des 
Präsidialausschusses des Hauptverbandes mit 
Wirksamkeitsbeginn der Satzungsänderung außer 
Kraft." 

Artikel VI 

übergangsbestimmungen 

(1) Die ,gemäß § 20 Albs. 2 des Al!.gemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes in der vor dem 1. Jän
ner 1980 geltenden Fassung bestehende Höherver
sicherung für Mitgloieder der im § 176 Albs. 1 Z. 7 
genann ten Körperschaften (Vereinigungen), soweit 
sie am 31. Dezember 1979 noch aufrecht ist, endet 
mit .Nbla'uf dieses Tages. Der zuständige Versiche
rungsträger hat aus ,dieser Versicherung, sofern 
und solange die Voraussetzungen hiefür g,egeben 
sind und nicht A'bs. 6anwendlbar ist, noch die 
vor diesem Zeitpunkt unter Berücksichtigung der 
Höherversicherung bescheidmäßig zuerkannten 
Geldleistungen sowie nachdem ~od des Beziehers 
einer derartigen GeldleistuIlig die für Hinterblie
bene in Betracht kommenden Geldleistungen zu 
gewähren. 

(2) Für die bis 31. Dezember 1979 eingezahlten 
Unfall- und Pensionsv,ersicherungsbeiträge ge
bührt die Vergütung im Sinne des § 82 Abs. 1 des 
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Allgemein,en Sozialversicherungsgesetzes nach den 
am 31. Dezember 1979 in Geltung gestandenen 
Vorschriften. 

(3) Die Bestimmung des Art. II Z. 1 ist n<Ur 
anzuwenden, wenn der Versicherungsfall nach 
dem 31. Dezember ,19·79 ,eingetrenen ist. 

(4) Ist eine Person am 1. Jänner 1980 auf 
Grund der Folgen eines Unfalles, der erst gemäß 
§175 A:bs. 2' Z. 7 des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes in ,der Fassung des Art. 111 Z. 1 
als Arheitsurrfall anerkannt wird, völlig erwerbs
unfähig, so sind ihr die Leistunge,n aus der Unfall
v,ersicherung zu gewähren, wenn der Versiche
rungsfa:l1 nach dem 31. Dezember 1«)55 eingetreten 
ist· und der Antrag bis 31. Dezember 1980 
gestellt wird. Die Leistungen sind frühestens 
ab 1. Jänne'r 1980 zu gewähren. Wird der Antrag 
späner gestellt, gebühren die Leistung.en ab dem 
auf die Antragstellung foLgenden Monatsers1}en. 

(5) Im FaHe des durch einen Unfall verursach
ten Todes des Versicherten, der erst gemäß § 175 
Abs. 2 Z. 7 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. UI Z. 1 als 
AI1beitsunfall anerkannt wird, sind die Leistungen 
der Unfallversicherung an die Hinterbliebenen zu 
gew1ihren, wenn der V:ersicherungsfall nach dem 
31. Dezember 1955 eingetreten ist und der An
trag bis 31. Dezemher 1980 gestellt wiI1d. Die Lei
stungen sind frühestens ab 1. Jänner 19'80 zu ge
währen. Wird der Antrag später gestellt, gebüh
ren die Leistungen alb dem auf die Antragstellung 
folgenden Monatsersten. 

(6) Werden die Mitglieder einer der im § 176 
Abs. 1 Z. 7 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes gena.nnteru Körperscha'ften (Vereinigun
gen) durch Verordnung gemäß § 2'2 ades AHge
meinen Sozialversicherungsgesetzes in der Fassung 
des Art. I Z., 7 in die Zusatzversich,erung in der 
Unfallversicherung einbezogen, so sind die im 
Zeitpunkt des Beginnes dieser Zusatzversidlerung 
den Mitgliedern (den ehemaEgen Mitgliedern) 
dieser Körperschaft {Vereinigung) Ibzw. deren 
Hinterbliebenen gebiihrenden Geldleistungen aus 
der Unfallversicherung auf Annrag von dem zur 
Gewährung d·ieser Leistungen bisher zuständigen 
Versich,erungsträger neu festzustellen, wenn . der 
Versicherungsfall in AusÜlbung der diesen Mit
gliedern obliegenden Pflimten vor diesem Zeit
punkt ~ingetreten ist. Der NeufeststeHung ist als 
Bemessungsgrundl.a.ge der 11/2~fache Betrag der 
sich gemäß § 181 Albs. 1 erster Satz des Allge
meinen Sozialversichertmgsgesetzes jeweils erge
benden Bemessungsgrundlage zugrunde zu legen, 
s,ofern der gebührenden' Geldleistung zu diesem 
Zeitpunkt nicht eine höhere Bemessungsgrund
lage zugrunde liegt. 

(7) Eine gemäß A'bs. 6 neufestg'estellte Geld
leistung gebührt ab dem Zeitpunkt des Beginnes 
der Zusatzversicherung inder Unfallversicherung 

(§ 22 a Abs. 3 des AUgemeineru Sozialversiche
ruagsgesetzes in der Fassung des Art. I Z. 7), 
wenn der Antra;g innerhalb eines Jahres nach 
diesem -Zeitpunkt gestellt wird, ansonsten ab dem 
der Antragstellun,g folgenden Monatsersten. 

(8) Die Bestimmungen des § 22'7 Z. 11 und des 
§ 228 Abs. 1 Z. 1 lit. b, 7 und 8 des Allgemeinen 
Sozialversiche·rungsgesetzes in der Fassung des 
Art. IV Z. 1 und 2' sind nur anzuwenden, wenn 
der Stichta,g nach dem 3,1. Dezemlber 1979 liegt. 

(9) § 455 Abs. 2 des Allgemeinen Sozialver
sidlerungsgesetzes in der Fassung des Art. V Z. 22 
gilt für verbindliche Bestimmungen der Muster
satzung, die vor dem 1. Jänner 1980 in der 
Famzeitsmrift "Soziale Sidlerheit" verlautbart 
worden sind, mit der Maßgabe, daß die Wir
kung der Verbindlimkeit nicht der Genehmigung 
des Bundesministers für soziale Verwaltung 
bedarf. < 

(lO) § 455 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialver
simerungsgesetzes in der Fassung des Art. V Z. 22 
ist auch dann anzuwenden, wenn eine am 
31. Dezember 1979 geltende verbindliche Bestim
mung der Mustersatzung nimt durm eine ihr 
entsprechende Knderung ,der Satzung eines Kran
kenversimerungsträgers (§ 435 Abs. 1 Z. 4 des 
AllgemeinenSozialversicherungsgesetzes) zu 
diesem Zeitpunkt übernommen war, es sei denn, 
daß in der nam dem 31. Dezember 1979 nädlst
folgenden Hauptversammlung dieses Kranken
versimerungsträgers die übernahme der verbind
limen Bestimmung der Mustersatzung in die 
Satzung (§ 435 Ahs. 1 Z. 4 des Allgemeinen 
Sozialversimerungsgesetzes) besmlossen wird. 

Artikel VII 

Smlußbestimmungen 

(1) Bei den gemäß § 16 Z. 2 des :Bundesgesetzes 
über die Sozialversimerung freiberuflim seLbstän
dig Erwerlbstätiger in der Pensionsversimerung 
befreiten P,ersünen ,gelten die §§ 2'53 h bzw. 276 ob 
des Allg,emeinen Sozialversiffierungsgesetzes mit 
der Maßga.be, daß 

a) an di'e Stelle der im Ahs. 1 lit. c vorgese
henen Beitragsmonate der Pflichtversime
rurug in der Pensionsversicherung Beitrags
monat·e der freiwilligen Weiterversiffierung 
in der Pensionsversidle,rung nach dem Allge
meinen Sozialversimerungsgesetz treten, 
sofern w;vhrend dieser Zeit eine Erwerbs
tätigkeit ausgeÜibt wurde, die an sich die 
Pflichtversiffiemng nach dem Gewerblimen 
Sozial versiffierungsgesetz begründen würde 
und daß 

h) nelben der Voraussetzung des Abs. 1 olit. d 
die weitere Voraussetzung des § 14 des 
Bundesgesetzes ülber die Sozialversiffierung 
f,reiberuflim seVbständig Erwerbstätiger er
füllt sein muß. 
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(2) Soweit nach den Bestimmungen des All
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes Einheits
werte land(forst)wirtschafdicherBetriebe heran
zuziehen sind, sind hiebe i Änderungen dieser Ein
heitswerte anläßlich der Hauptf.eststellung 1979 
(§ 20 des Bewertungsgesetzes 1955, BGBl. Nr. 148) 
für die Zeit vordem 1. Jänner 1981 nicht zu 
berücksichtigen. 

(3) Bei der Anwend'ung der Bestimmun,g des 
Art. VI AIDS. 31 erster Satz der 29. Nov.e1le zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBl. 
Nr. 31/1973, gelten für Zeiträume ab dem 1. Jän
ner 1973 als Änderungen des maßgebenden Sach
verhaltes alle Sachverihaltsänderungen, die nach 
der jeweils ab 1. Jänner 1973 geltenden Rechtslage 
einen Einfluß auf die Ausg1eichszulage bewirken. 
Alsderartig,e Änderungen des Sachverhaltes gelten 
jedoch nicht Einkommenserhähungen, die sich 
ausschließlich durch die Anwendung des § 292 
Aibs. 10 des Allgemeinen Soziahersicherungsge
setz'es sowie die Einführung und die Erhöhung 
des Versicherungswertes gemäß § 12 Abs. 2 des 
Bauern-lPensionsversich'erungsgesetzes bzw. § 2'3 
Abs. 2 des Bauern~Sozialversicherungs,gesetzes er
geben. Der nach Art. VI Abs. 30 der 29. Novelle 
zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. 31/1973, weiter zu gewahrende Betrag 
an Ausgleichszulage mindert sich um j,enen Be
trag, um den eine Ausgleichszulage bei einer 
solchen Sachverhaltsänderung zum Zeitpunkt 
dieser Sachv,erhaltsänderuillg zu vermindern wäre, 
unalbhängi,g davon, ob eine solche Änderung einen 
Einfluß auf die Ausgleichszulage nach dem Stand 
der gesetzLichen Vorschriften zum 31. Dezember 
1972 gehabt hätte. 

(4) Für Zeiträume ab dem 1. Jänner 
1977 gelten Erhöhungen der -Einheitswerte 
nach dem Albgarbenänderungsgesetz 1976, BGBL 
Nr. 143, jedenfalls als Änderung des maßgebenden 
Sachvel'lhaltes im Sinne des Art. VI Abs. 31 der 
29. Novelle zum Allgemeinen Sozialversich,erungs
gesetz Ihzw. als Än;derung der für die Zuerken
nung der Ausgleichszulage maßgebenden Sach
und Rechtslag,e gemäß § 296 Abs. 3 des Allgemei
nen Soozialversich,erun,gs.gesetzes ungeachtet dessen, 
daß sie am 31. Dezember 1972 keine Auswir
kungen auf die Ausgleichszulage geha'bt hätten 
und unaihhän'gig davon, ob am 1. Jänner 1976 das 
Eigentum am land{forst)wirtschaftlichen Betrieb 
noch bestanden 'hat. 

(5) Der Beitrag des Bundes zum Ausgleichs
f.onds der Krankenversicherungsträger (§ 447 a 
Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungsge
setzes) ist für das Geschäftsjahr 1980 nicht zu 
leisten. 

{6) Abweichend von den Bestimmungen des 
§ 447 a Albs. 5 erster und zweiter Satz des Allge
mein'en Sozialversicherungsgesetzes ist im Ge
schäftsjahr 1980 von den Jahreseinnahmen (§ 447 a 
Abs. 2 des AIIgemeinen Soziahersich,erungsge-

seties) der Rücklage nur so viel zuzuführen, daß 
sie am Ende dieses Geschäftsjahres 1,5 v. H. der 
Summe der Beitragseinnahmen der Gebietskran
kenkassen, der Versicherungsanstalt des österrei
chischen Beflgbaues und der Sozialversicherungs
anstalt der 'gewerblichen Wirtschaft als Träger der 
Krankenversicherung im vorangegangenen Ge
schäftsjahr beträgt. 

(7) Die allgemeine UnLillversicherungsanstalt 
hat im Jahre 1980 an den Ausgleichsfonds der 
P.ensionsversicherungsträger (§ 447 g des Allge
meinen Sozialversicherungsgesetzes) einen Betrag 
von 300 Mill. S zu ü:berweisen. Dieser Betrag ist 
je zur HäUte am 20. April und am 2'0. September 
1980 fällig. 

(8) Die Träger der Krankenversicherung, aus
genommen die Versicherungsanstalt der österrei
chisch~n Eis'enibahnen als Träger der Krankenver
sicherung für die im § 472 des AlLgemeinen So
zialversicherungsges,etzes !bezeichne'ten Personen, 
haben abweichend von den Bestimmungen des 
§ 444 Abs. 5 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes fü'r das Geschäftsjaihr i 980 

a) 2 v. H. der Erträ>ge an Versicherungsbei
trägen .an den Ausgleichsfonds der Pensions
versicherungsträger (§ 447 g des Allgemei
nen Sozialversicherungsgesetzes) zu üher
welsen, 

'b) die Aufwendungen der Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuch'ung.en einschließlich der 
Kosten für die Errichtung und den Betrieb 
der hiezu eflfrorderlichen~igenen Einrich
tungen hzw. der Bereitstellung ,entsprechen
der Vertragseinrichtungen aus der geson,der
ten Rücklage zu ihestreiten. 

Für d~e üherweisung nach lit. a ist § 63a .des All
gemeinen Sazialversich,erung&gesetzes entspre
chend anzuwenden. Reicht heieinem Träger der 
Krankenversicherung die gesonderte Rücklage 
zur Deckung der Aufwendungen nach lit. h nicht 
aus, so sind ihm die übersteigenden Aufwendun
gen aus derR:ücklage des Ausgleichsfonds der 
Krankenversicherungsträ,ger (§ 447 a A:bs. 5 des 
Allgemeinen Sozialv.ersicherup.gsgesetzes) zur Ver
fügung zu stellen. 

(9) Abweichend von den Bestimmun~en des 
§472 a Albs. 2 des Allgemeinen Sozia:lv,ersiche" 
rungsgesetzes beträgt in der Krankenversicherung 
für die im § 472 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsges,etzes bezeichneten PerSonen für das Ge
schäftsjahr 19'80 der vom Dienstgeberzur Bestrei
tung von Ausgaiben der erweiterten Heil:.behand
lung zu entrichtende Zuschlag zu den Beiträgep 
0,35 v. H. der B'eitragsgrundhcge. 

(10) Die Versicherungsanstalt der österreichi:schen 
Eisenbahnen als Träger der Krankenversicherung 
für die im § 472 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsges,etzes 'bezeichn'eten Personen hat abwei-
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chend von dem im Zus,ammenhalt mit § 472' b 
Z. 5 des Allgemeinen Sozialv,ersicherung~gesetzes 
anzuwendenden Bestimmungen des § 444 A'bs. 5 
des Allg,emeinen Sozialversich-erungsges,etzes für 
das Geschäftsjahr 1980 

a) 2 v. H. der Erträge an- Versicherungsbei
trägender im § 472 a .kbs. 3 des Allgemei
nen Sozialversicherungsgesetzes bezeichne
ten Igesonderten Rücklage zuzuführen, 

,b) die Aufwendungen der Gesundenuntersu
chungen einschließLich der Kosten für die 
Erric.~tung und den Betrieb der hiezu erfor
derlichen eigenen Einrichtungen bzw. der 
B·ereitstel1ung entsprechender Vertra,gs,ein
richtungen .aus der im§ 444 Abs. 5 des All
-gemeinen Sozialversicheru1ngsgesetzes im 
Zusammen-halt mit § 4721b Z. 5 des Allge
meinen Sozialversicherung&ges,etzes 'bezeich
neten gesonderten Rücklage zu hestreiten. 

(11) Die im § 23 Abs. 1 des Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetzes g-enannten Träger der Kran
kenversicherung, ausgenommen die Versiche
rungsanstalt der österreichischen Eisenha.hnen als 
Trä.ger der Krankenversicherung für die im § 472 
des Allgemeinen Sozialversicherungesgesetzes be
zeichneten Personen, haben spätestens am 20. Sep
tember 1980 aus d-er ges-onderten Rücklage (§ 444 
Abs. 5 des AlLgemeinen Sozialversicherungsge
setzes) in~gesamt 300 Mil!. S' an den Aus
gleich~fon-ds der Pensionsversicherungsträger 
(§ 447 gdes Allgemeinen Sozialversoicherungsge
setzes) zu überweisen. Die _auf die einzelnen Träger 
der Krankenversicherung entfallenden Anteile bei 
der Auf:bringung dieses Betrages werden durch 
einen Schlüssel bestimmt, den der Hauptver'band 
der österreichisch,en Sozial versicherungsträger im 
Verhältnis der Erträge an Versicherungsbeiträgen 
in der Krankenversicherung im Geschäftsjahr 1978 
festzusetzen hat. Ist bei -einem der im § 447 a 
Albs. '1 des Allgemeinen ISozialversicherungsge
setzes genannten Trä.ger der Krankenversicherung 
der auf ihn entfal1en-de Anteil größer als die ge
sondene Rücklage (§ 444 Albs. 5 des AUgemeinen 
Sozialversich.erungsgesetzes) zum 31. Dezember 
1980, so ist ihm der fehlende Betr<l!g aus der Rück
lage des Ausgleichsfonds der Krankeruversiche
run,gsträger (§ 447 a Albs. 5 des Allgemeinen So-

zialversicherungsgesetzes) zur' Verfügung zu 
stellen. . 

(12) Änderungen .in -der Höhe der am 31. De
zember 1979 bestehenden Leistungsansprüche, doie 
sich aus der Anw,endung der Abs. 3 und 4 er
gehen, sind el1st ab 1. Jänner 1980 zu berück
sichtigen. 

Artikel VIII 

Inkmfttreten 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit im folg,en
den nichts anderes bestimmt wird, am 1. Jänner 
1980 in Kraft. 

(2') Es treten in Kraft: 
a) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1973 

Art. VII Abs. 3; 
b) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1977 

Art. VII Abs. 4; 
c) rückwirkend mit dem 1. Jänner 1979 

Art. VII Abs. 1; 
d) mit dem Beginn des Beitragszeitraumes 

Jänner 1980 Art. I Z. 13." 

(3) Zur Vorbereitung der Durchführung der 
Zusatzversicherung in der Unfallversicherung ge
mäß § 22 a des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes in der Fassun,g des Art. I Z. 7 können 
schon vor dem 1. J3\nner 1980 von dem der Kund
machurug dieses Bundesgesetzes -folgenden Tag an 
Maßnahmeng,etroffen, hiebei inslbesondere Ver
ordnungen gemäß § 22 ades Allg,emeinen Sozial
versicherungsgesetzesin der Fassung des Art. I 
Z. 7. erlassen werden. Solche Verordnungen treten 
friih~stens mit 1. Jänner 1980 in Kraft. 

Artikel IX 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesg,esetzes ist 
betraut: 

a) hinsichtlich der 'Bestimmungen des § 98 ades 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes in 
der Fassung des Art. I Z. 21 der Bundesmi
nister für soziale Verwaltung im Ein verneh
men mit dem Bundesminister für Justiz; 

b) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen der 
Bundesminister für soziale Verwaltung. 
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